
Kindergartenanmeldung  
zum Kindergartenjahr 2012 / 2013 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

das Jahr neigt sich dem Ende zu, der Advent steht bevor und das neue Jahr ist 

bereits jetzt zu planen. Möchten Sie für Ihr Kind / Ihre Kinder ab August 2012 einen 

Kindergartenplatz in Anspruch nehmen, ist jetzt Anmeldezeit! 

 

Alle Einrichtungsträger in der Gemeinde Nettersheim, die profinos GmbH, das 

Deutsche Rote Kreuz und die Gemeinde Nettersheim, bieten ein umfassendes und 

gutes Betreuungsangebot für Kinder und Eltern. Im kommenden Kindergartenjahr 

(01.08.2012 bis 31.07.2013) haben Kinder, die vor dem 31.10.2009 geboren sind, 

einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bis zur Einschulung. Aber auch 

jüngere Kinder sind bei Bedarf herzlich willkommen. 

 

Für Kinder, die vor dem 31.10.2010 geboren sind, ist eine Betreuung in den 

Kindergärten Nettersheim, Tondorf, Engelgau und Marmagen möglich. 

 

Die Anmeldung erfolgt direkt bei einer der nachstehenden Kindertageseinrichtungen: 

 

- DRK-Kindergarten Engelgau „Holzwürmer“, Dürener Straße 28a, 

 für die Wohnbereiche Engelgau und Roderath 

 Öffnungszeit: 7.30 bis 14.30 Uhr 

 

- Kath. Kindergarten St. Laurentius Marmagen, Am Pfarrgarten 4, 

 für die Wohnbereiche Marmagen und Bahrhaus 

 Öffnungszeit: 7.00 bis 16.00 Uhr 

 

- Gemeindlicher Kindergarten Nettersheim,  

Familienzentrum, Schulstraße 6, 

für die Wohnbereiche Nettersheim und Pesch 

Öffnungszeit: 7.00 bis 16.30 Uhr 

 

- Gemeindlicher Kindergarten Tondorf, Spielstraße 2a, 

 für die Wohnbereiche Tondorf, Frohngau, Holzmülheim, Buir, Bouderath 

 Öffnungszeit: 7.30 bis 14.30 Uhr 

 

- Gemeindlicher integrativer Kindergarten Zingsheim, Waldstraße 4, 

 für den Wohnbereich Zingsheim und Kartsteinhöhe 

 (integrative Plätze ortsübergreifend) 

 Öffnungszeit: 7.00 bis 16.30 Uhr 

 



 

Kleinkindbetreuung 

Darüber hinaus ist für Kinder bis zum Alter von drei Jahren in Zingsheim eine 

Betreuung im Rahmen der Tagespflege (Spielgruppe) durch das Familienzentrum 

Nettersheim eingerichtet. Information und Anmeldung erfolgt beim Familienzentrum 

Nettersheim, Schulstraße 6, Frau Eva Schröder, unter  0 24 86 / 80 04 48. 

 

 

Betreuungsumfang 

Sie haben als Eltern die Möglichkeit, die für Sie günstigste Betreuungsvariante in den 

Kindertagesstätten zu wählen: Wir möchten Sie daher bitten, bei der Anmeldung 

Ihres Kindes/Ihrer Kinder, den Betreuungsumfang anzugeben, der dann als 

Grundlage für einen späteren Betreuungsvertrag und zur vorbereitenden Planung für 

das kommende Kindergartenjahr dienen soll. Sie haben die Wahl zwischen drei 

Buchungsvarianten: 25 Stunden, 35 Stunden oder 45 Stunden wöchentlich.  

 

Bei Buchung von 25 Wochenstunden wird Ihr Kind ausschließlich vormittags im 

Kindergarten betreut, bei 35 Wochenstunden bleibt Ihr Kind bis in den Nachmittag in 

der Einrichtung. 45 Betreuungsstunden ermöglichen Ihnen als Eltern einen täglich 

neunstündigen Aufenthalt Ihres Kindes im Kindergarten mit gewohnt guter 

Betreuung, ausgewogenem Mittagsessen sowie angemessener Ruhephase. Die 

Vergabe von Plätzen für 45 Stunden erfolgt nach tatsächlichem Bedarf (Arbeit, 

Ausbildung, Studium, etc.). 

 

 

Elternbeiträge 

Ihrem Jahreseinkommen entsprechend sind nach der Satzung des Kreises 

Euskirchen folgende Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertageseinrichtung zu 

entrichten: 
(Über eine eventuelle Bezuschussung wird der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen 

2012 beschließen.) 

 
 

Für die in der Anlage zu § 19 Abs. Kibiz genannten Gruppenform I 
(Kinder im Alter von zwei Jahre bis zur Einschulung) und 
Gruppenform III (Kinder im Alter von drei Jahren und älter): ab 
01.08.2012 
 

Für die in der Anlage zu § 19 Abs. 1 Kibiz genannte Gruppenform II 
(Kinder im Alter von unter drei Jahren): ab 01.08.2012 
Hinweis:  Diese Gruppenform ist in der Gemeinde Nettersheim bisher 
nicht eingerichtet. Bei Bedarf informieren Sie sich bitte unter Telefon 
02486/7897, Frau Widdau 
 

  25 Stunden  35 Stunden  45 Stunden    25 Stunden  35 Stunden  45 Stunden  

  Betreuung Betreuung Betreuung   Betreuung Betreuung Betreuung 
 
 Einkommen Elternbeitrag Elternbeitrag Elternbeitrag Einkommen Elternbeitrag Elternbeitrag Elternbeitrag 

bis 15.000 € 0,00 0,00 0,00 bis 15.000 € 0,00 0,00 0,00 

bis 25.000 € 31,00 34,00 50,00 bis 25.000 € 76,00 83,00 99,00 

bis 37.000 € 49,00 54,00 85,00 bis 37.000 € 154,00 169,00 196,00 

bis 50.000 € 82,00 90,00 132,00 bis 50.000 € 225,00 246,00 292,00 

bis 62.000 € 124,00 137,00 203,00 bis 62.000 € 297,00 325,00 392,00 

über 62.000 € 164,00 180,00 268,00 über 62.000,00 € 333,00 369,00 457,00 

 



 

Mittagsmahlzeit 

In allen Kindertagesstätten bieten wir Ihren Kindern die Möglichkeit zur Einnahme 

einer ausgewogenen und nahrhaften Mittagsmahlzeit. Der Essensplan wurde in 

Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin auf die Bedürfnisse von Kinder-

gartenkindern abgestimmt. Das Essen wird durch das Jugendgästehaus Nettersheim 

zubereitet. Die Kosten für das Mittagessen werden gemäß Ratsbeschluss zur Zeit 

von der Gemeinde jeweils mit 1,50 € bezuschusst, so dass im laufenden 

Kindergartenjahr nur ein Kostenbeitrag in Höhe von 2,30 € pro Mahlzeit von den 

Eltern zu leisten ist. 

 

 

Kindergartenbeförderung 

Für Kinder, die an ihrem Wohnort keinen Kindergarten besuchen können, ist von der 

Gemeinde eine Kindergartenbeförderung organisiert. Der Kindergartenbus wird nach 

Ratsbeschluss von der Gemeinde bezuschusst, so dass nur ein anteiliger 

Kostenbeitrag von zur Zeit 15,50 € pro Kind für die Hin- und Rückbeförderung von 

den Eltern zu leisten ist.  

 

 

Betreuungsgeld 

Die Bundesregierung hat eine Grundsatzentscheidung getroffen und plant die 

Einführung eines Betreuungsgeldes ab 2013 und zwar in Höhe von monatlich 100 

Euro für Kinder im Alter von 2 Jahren. Ab 2014 sollen dann monatlich 150 Euro 

gezahlt werden, und zwar sowohl für zwei als auch drei Jahre alte Kinder. Fest steht 

noch nicht, ob auch Mütter oder Väter, die ihr Kind nur stundenweise in eine Kita 

geben und Teilzeit arbeiten, die Sozialleistung anteilig bekommen. Dem Gesetz 

muss der Bundesrat noch zustimmen. 

 

 

Anmeldung 

Zur Planung und Vorbereitung des kommenden Kindergartenjahres sind die 

Einrichtungsträger auf Ihre Mitwirkung in Form einer frühzeitigen verbindlichen 

Anmeldung angewiesen. Die frühzeitige Anmeldung aller Kinder ist notwendig, da auf 

Grund der geänderten Rechtslage so genannte Kindpauschalen für das einzelne 

Kind beim Land beantragt werden müssen. Sollten Anmeldungen nicht oder 

verspätet erfolgen, kann nicht sichergestellt werden, dass die Kindergärten die ihnen 

zustehenden Mittel erhalten bzw. die Kinder die gewünschte Einrichtung besuchen 

können. 

 

Daher möchte ich Sie bitten, das beigefügte Formular auszufüllen und 

unterschrieben bis spätestens zum 14. Januar 2012 bei Ihrem Kindergarten 

abzugeben. 

 

 

http://www.betreuungsgeld-aktuell.de/betreuungsgeld/


Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern bzw. mit Ihrem Kind eine besinnliche 

Adventszeit und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wilfried Pracht 

Bürgermeister 


